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Art. 138b B-VG
 B-VG - Bundes-Verfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.07.2024

1. (1)Der Verfassungsgerichtshof erkennt über

1. 1.die Anfechtung von Beschlüssen des Geschäftsordnungsausschusses des Nationalrates, mit denen ein

Verlangen eines Viertels der Mitglieder des Nationalrates, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, für

ganz oder teilweise unzulässig erklärt wird, durch ein dieses Verlangen unterstützendes Viertel seiner

Mitglieder wegen Rechtswidrigkeit;

2. 2.den hinreichenden Umfang von grundsätzlichen Beweisbeschlüssen des Geschäftsordnungsausschusses

des Nationalrates auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder gemäß Z 1;

3. 3.die Rechtmäßigkeit des Beschlusses eines Untersuchungsausschusses des Nationalrates, mit dem das

Bestehen eines sachlichen Zusammenhanges eines Verlangens eines Viertels seiner Mitglieder betreffend

die Erhebung weiterer Beweise mit dem Untersuchungsgegenstand bestritten wird, auf Antrag des dieses

Verlangen unterstützenden Viertels seiner Mitglieder;

4. 4.Meinungsverschiedenheiten zwischen einem Untersuchungsausschuss des Nationalrates, einem Viertel

seiner Mitglieder und informationspflichtigen Organen über die Verpflichtung, dem

Untersuchungsausschuss Informationen zur Verfügung zu stellen, auf Antrag des

Untersuchungsausschusses, eines Viertels seiner Mitglieder oder des informationspflichtigen Organs;

5. 5.die Rechtmäßigkeit des Beschlusses eines Untersuchungsausschusses des Nationalrates, mit dem das

Bestehen eines sachlichen Zusammenhanges eines Verlangens eines Viertels seiner Mitglieder betreffend

die Ladung einer Auskunftsperson mit dem Untersuchungsgegenstand bestritten wird, auf Antrag des dieses

Verlangen unterstützenden Viertels seiner Mitglieder;

6. 6.Meinungsverschiedenheiten zwischen einem Untersuchungsausschuss des Nationalrates und dem

Bundesminister für Justiz über das Erfordernis und die Auslegung einer Vereinbarung über die

Rücksichtnahme auf die Tätigkeit der Strafverfolgungsbehörden auf Antrag des Untersuchungsausschusses

oder des Bundesministers für Justiz;

7. 7.Beschwerden einer Person, die durch ein Verhalten

1. a)eines Untersuchungsausschusses des Nationalrates,

2. b)eines Mitgliedes eines solchen Ausschusses in Ausübung seines Berufes als Mitglied des

Nationalrates oder

3. c)gesetzlich zu bestimmender Personen in Ausübung ihrer Funktion im Verfahren vor dem

Untersuchungsausschuss

in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt zu sein behauptet.

2. (2)Der Verfassungsgerichtshof erkennt ferner über die Anfechtung von Entscheidungen des Präsidenten des

Nationalrates und des Vorsitzenden des Bundesrates betreffend die Klassifizierung von Informationen, die dem

Nationalrat beziehungsweise dem Bundesrat zur Verfügung stehen, durch das informationspflichtige Organ

wegen Rechtswidrigkeit.
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